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ANWEISUNG  FÜR ANTRAGSTELLER AUF EINEN ANSCHLUß 

AN DAS STROMVERTEILNETZ DER EVN MAKEDONIJA AD - Skopje
1. Anschluß von juristischen und natürlichen Personen an das Stromverteilnetz der EVN Makedonija AD - Skopje erfolgt aufgrund einer Anschlußbewilligung ausgestellt von EVN Makedonija AD - Skopje.  
2. Anschlußbewilligung für das Stromverteilnetz der EVN Makedonija AD - Skopje, ist erforderlich bei:  
· Errichtung einer neuen Anlage, die an das Verteilsystem anzuschließen ist,

· Erhöhung der maximal genehmigten Höchstleistung des Stromnetznutzers,

· Umbau oder Veränderung der Anschlußanlage nach Antrag des Stromnetznutzers ,

· Änderung der technischen Eigenschaften der Anlagen der Stromnetznutzer, die eine bemerkenswerte Rückwirkung auf das Stromnetz haben. 
· Zusammenlegung von mehreren Meßstellen in eine und
· Aufteilung der Meßstelle auf mehrere Meßstellen.

3. EVN Makedonija AD – Skopje hat keine Verpflichtung, die Anlagen der juristischen und natürlichen Personen ohne erworbene Anschlußbewilligung anzuschließen, wobei die unberechtigt angeschlossenen juristischen und natürlichen Personen vom Verteilnetz der EVN Makedonija AD – Skopje ausgeschlossen werden und eine Gerichtsklage wegen unbefugte Stromentnahme vor dem zuständigen Gericht erhoben wird. 
4. Antrag auf Anschlußbewilligung wird bei den Kundenzentren der EVN Makedonija AD – Skopje in Schriftform gestellt, mit einem kostenlosen Formular, der in den Kundenzentren der EVN Makedonija AD – Skopje erhältlich ist, wo sich das Objekt des Kunden befindet.  

5. EVN Makedonija AD - Skopje ist verpflichtet, einen Bescheid auszustellen über die Anschlußbewilligung an das Stromnetz für den Antragsteller, der die technischen Anforderungen und die detaillierte Berechnung der Kosten für die Ausführung des Anschlusses enthält, sowie die Kosten zum Anschließen an das Verteilnetz (unter Spannung setzen). 
6. EVN Makedonija AD – Skopje wird keinen Bescheid über die Anschlußbewilligung für den Antragssteller ausstellen, wenn:
· keine technischen Bedingungen für den Anschluß des Antragstellers an das Verteilsystem  laut Antrag bestehen,

· der Anschluß ans Verteilnetz, laut im Antrag gelieferten Daten, eine mögliche Gefährdung der Versorgungssicherheit anderer Kunden darstellen könnte, 

7. Die unzufriedene Partei hat den Anspruch, eine Beschwerde gegen den Bescheid der EVN Makedonija AD – Skopje an die Regulierungskommission für Energetik innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Bescheides, zu richten.  
8. Je nach Lage, Entfernung des Anschlußortes und maximale Höchstleistung der Anschlußanlage des Kunden, unterscheidet man zwischen folgenden Anschlußarten:
А. Unter Standardanschluß versteht sich ein Anschluß, der folgende Bedingungen und Kriterien erfüllt:   
- Ein Niederspannungsanschluß, mit maximaler Höchstleistung des Anschlusses kleiner oder gleich  40 kW ist, wobei 

· das anzuschließende Objekt auf dem Gebiet liegt, welches mit dem Detailflächenwidmungsplan umfaßt ist und im Einklang damit steht oder 

· das Objekt auf dem Gebiet liegt, welches nicht mit dem Detailflächenwidmungsplan umfaßt ist, aber die Entfernung vom Objekt des Kunden bis zur Anschlußstelle ans Verteilnetz, wo ein Anschluß technisch möglich ist, kleiner oder gleich 30 Meter ist. 
B. Unter Nicht-Standardanschluß versteht sich ein Anschluß, der folgende Bedingungen und Kriterien erfüllt:
· alle Mittelspannungsanschlüsse
· Niederspannungsanschlüsse, dessen maximale Höchstleistung mehr als 40 kW ist und die Messungen durch Stromwandler erfolgen
· Niederspannungsanschlüsse, dessen maximale Höchstleistung weniger als oder gleich 40 kW ist, wobei
· das Objekt auf dem Gebiet liegt, welches nicht mit dem Detailflächenwidmungsplan umfaßt ist, und 

· die Entfernung vom Objekt des Kunden bis zur Anschlußstelle ans Verteilnetz, wo ein Anschluß technisch möglich ist, größer als 30 Meter ist. 

Die Bedingungen und Kriterien für standard- und nichtstandardmäßige Anschlüsse sind auch in der folgenden Tabelle aufgelistet. 
	Spannungsebene des Anschlusses
	0,4 kV
	10, 20, 35 kV

	Genehmigte maximale Höchstleistung
	≤ 40 kW
	> 40 kW
	> 0 kW

	Anschlußlänge
	≤ 30 m
	> 30 m
	> 0 m
	> 0 m

	Anschluß im Gebiet von DUP 
	Standard
	Standard
	Nicht-Standard
	Nicht-Standard

	Anschluß nicht im Gebiet von DUP
	Standard
	Nicht-Standard
	Nicht-Standard
	Nicht-Standard


9. Die Person, die den Antrag an EVN Makedonija AD – Skopje zum Anschließen an das Verteilnetz, stellt, ist verpflichtet die Anschlußkosten zu tragen.
10. Für die Standardanschlüsse zahlen die Anschlußantragsteller für einen durchschnittlichen Niederspannungsstandardanschluß, aufgrund einer von EVN Makedonija AD – Skopje festgelegter Preisliste. Für die Standardanschlüsse stellt EVN Makedonija AD – Skopje einen Bescheid aus über die Anschlußbewilligung, mit einer Beilage, in der die durchschnittlichen Anschlußkosten angeführt sind. 
11. Für die Nicht-Standardanschlüsse zahlen die Anschlußantragsteller einen Kostenanteil, gemäß der Detailverrechnung für die Anschlußkosten, die in der Beilage des Bescheids über die Anschlußbewilligung an das Verteilnetz enthalten sind.
12. Nachdem die Anschlußgenehmigung ausgestellt wird und die Anschlußkosten bezahlt sind, ist EVN Makedonija AD – Skopje verpflichtet den Anschluß zu bauen und den Kunden an das Verteilnetz anzuschließen. Die Person, die einen Anschluß an das Stromnetz anfordert, hat das Recht eine Firma aus der Liste der berechtigten Auftragnehmer von EVN Makedonija AD - Skopje für den Anschlußbau auszuwählen. Die berechtigten Auftragnehmer wählt EVN Makedonija AD – Skopje aus mit einer öffentlichen Ausschreibung gemäß dem Gesetz für öffentliche Beschaffung.
13. Die Personen, die einen Antrag zum Anschließen an das Verteilnetz stellen, haben das Recht auf eigene Kosten ein Meßgerät zu beschaffen von einem Hersteller oder Händler eigener Wahl. Das Meßgerät, welches beschafft wird, muß ein Zertifikat für Einheitlichkeit des Typs des Meßgerätes haben, ausgestellt vom Eichamt der Republik Mazedonien. Das Meßgerät, welches kein Zertifikat für Einheitlichkeit des Typs des Meßgerätes ausgestellt vom Eichamt der Republik Mazedonien hat, wird von EVN Makedonija AD – Skopje nicht eingebaut.
Hinweis! EVN Makedonija AD – Skopje kann ein Meßgerät für den Antragsteller auf Netzanschluß auf eigene Kosten einbauen, soweit es die Anschlußbeantragende Person mit einer schriftlichen Aussage von EVN Makedonija AD – Skopje verlangt. Die Kosten für den Anschluß, die Instandhaltung und das Austauschen von kaputten Meßgeräten fallen auf Lasten von EVN Makedonija AD – Skopje. Die Meßgeräte, die EVN Makedonija AD – Skopje auf eigene Kosten einbaut, sind Eigentum von EVN Makedonija AD – Skopje.
14. Nachdem der Anschluß gebaut ist, führt EVN Makedonija AD – Skopje eine interne technische Übernahme des Anschlusses durch und holt von den zuständigen staatlichen Organen die Benutzungsgenehmigung für das Objekt ein.
15. Nachdem die zuständigen staatlichen Organe die Benutzungsgenehmigung für das Objekt ausstellen, wird EVN Makedonija AD – Skopje das Objekt der Person, die einen Antrag zum Anschließen an das Verteilnetz gestellt hat, unter Spannung setzen.

16. Die Person, die einen Antrag zum Anschließen an das Verteilnetz gestellt hat, ist verpflichtet einen Stromversorgungsvertrag abzuschließen. 
